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Außenbereichssatzung 
für den Siedlungsbereich „Kloaverblatt“ gemäß § 35 Abs. 6 BauGB vom 

02.05.2011 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/ SGV NW 2023) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2010 (GV NW S. 688) und § 35 Abs. 
6 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I Nr. 52 vom 01.10.2004 S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) hat der Rat der Gemeinde Velen am 
11.04.2011 folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Etwa 2,6 km nordwestlich der geschlossenen Ortslage des Ortsteils Ramsdorf gibt 

es im Außenbereich Holthausen westlich der Holthausener Straße (K 14) und im 
Wesentlichen entlang der Straße „Kloaverblatt“ den Ansatz einer Splittersiedlung. In 
dem Gebiet gibt es sowohl wohnbauliche als auch gewerbliche und 
landwirtschaftliche Nutzungen, ohne dass jedoch eine dieser Nutzungsarten 
überwiegt und den Bereich überwiegend prägt. 

 
 Für Vorhaben in diesem Bereich, der in dem zu dieser Satzung gehörenden 

Lageplan mit einer fetten Linie umrandet dargestellt ist, sollen neben den 
Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 35 Absätze 1 und 2 BauGB (Baugesetzbuch) 
die ergänzenden Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 35 Absatz 6 BauGB gelten, 
ohne dass planungsrechtlich der Gebietscharakter als Außenbereich verändert wird. 

 
(2) Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB als auch 

Vorhaben, die kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen, soll im Sinne 
einer baulichen Entwicklung dieses Gebietes nicht entgegengehalten werden 
können, sie beeinträchtigten öffentliche Belange, indem sie Darstellungen im 
Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprächen 
oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten ließen. 

 
(3) Die Grundstücke im Bereich der Satzung sind straßenmäßig durch die Straße 

„Kloaverblatt“ erschlossen. Abwassertechnisch werden die im Bereich der Satzung 
liegenden Grundstücke über eine Gemeinschaftskläranlage erschlossen, so dass 
eine maßvolle weitere bauliche Entwicklung in diesem Bereich städtebaulich 
vertretbar ist. Durch die Satzung sollen keine Vorhaben zugelassen werden, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes sind durch den Erlass der Satzung nicht betroffen. 



 
§ 2 

Örtlicher Geltungsbereich 
 
(1) Die Begrenzung des Satzungsbereiches ist in dem als Anlage beigefügten Plan, der 

Bestandteil dieser Satzung ist, dargestellt. 
 
(2) Im Einzelnen werden folgende Grundstücke erfasst: 
 

a) Gemarkung Ramsdorf, Flur 33, Flurstücke 32, 31 tlw., 33 tlw., 45, 48, 72 tlw., 
74, 75 tlw. 

 (Katasterstand: 21.12.2010 )                         
 
 

§ 3 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
Im Geltungsbereich dieser Satzung kann 

a) Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB und 
b) Vorhaben, die kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen 

nicht entgegengehalten werden, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan 
über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung oder 
Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. 
 
 

§ 4 
Städtebauliche Rahmenbedingungen; Festsetzungen 

 
(1) Die Vorhaben nach § 3 dieser Satzung müssen sich in entsprechender Anwendung 

des § 34 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 
 
(2) Im Übrigen gilt für alle Wohnbauvorhaben innerhalb dieses Satzungsbereiches das 

Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, insbesondere im Verhältnis zu 
vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieben in der Umgebung. Im Verhältnis beider 
Vorhaben, insbesondere in Bezug auf eventuelle Konflikte zwischen Landwirtschaft 
einerseits und Wohnen andererseits, wird bestimmt, dass landwirtschaftliche 
Betriebe im Außenbereich aufgrund ihrer Privilegierung grundsätzlich einen Vorrang 
vor der Wohnnutzung haben. Dies gilt auch im Hinblick auf die notwendigen 
Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe. 

 
(3) Es wird die offene Bauweise festgesetzt. Zur besseren Ausnutzung der Grundstücke 

sind neben Einzelhäusern auch Doppelhäuser zulässig. 
 
(4) Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird die Frage der Eingriffsregelung 

im Einzelfall geprüft. 
 



 
§ 5 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Außenbereichssatzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht. Die Außenbereichssatzung gemäß § 35 Abs. 6 BauGB für 
den Siedlungsbereich „Kloaverblatt“ wird ab sofort mit der Planzeichnung und der 
dazugehörigen Begründung bei der Gemeinde Velen, Ramsdorfer Straße 19, 46342 
Velen, Fachdienst Bauen/Planen/Umwelt, Zimmer Nr. 34, während der Dienststunden 
für jedermann zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 
Satz 4 BauGB mit dem Vollzug dieser Bekanntmachung in Kraft. 

Hingewiesen wird 
 
1. auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2, und Abs. 4 des 

Baugesetzbuches (BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Ein Entschädigungsberechtigter kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht wird; 

2. auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. Danach sind nur beachtlich 

2.1 die Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1, Nrn. 1 bis 3 des BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

2.3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründet, ist dazulegen; 

3. auf die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NW). Danach kann 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 



a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Velen, 02.05.2011 
 
GEMEINDE VELEN 
 
 
Dr. Schulze Pellengahr 
Bürgermeister 
 

 


